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Reg. Nr. 1.20551.806.00401.002 
 
 
 

Bericht der Revisionsstelle 
an die Finanzkommissionen der eidg. Räte 

und an die Bundesversammlung 
 

Sonderrechnung 
Nationalstrassen- und Agglomerationsverkehrsfonds (NAF)  

für das Jahr 2020 
 
 
Bericht der Revisionsstelle zur Jahresrechnung 

Gestützt auf den Artikel 6 des Bundesgesetzes über die Eidg. Finanzkontrolle haben wir die 
vom Bundesamt für Strassen (ASTRA) unterbreitete Sonderrechnung des rechtlich unselb-
ständigen NAF, bestehend aus Bilanz, Erfolgsrechnung und Investitionsrechnung für das 
am 31. Dezember 2020 abgeschlossene Geschäftsjahr geprüft. 
 
Verantwortung des Bundesamtes für Strassen 

Das ASTRA ist für die Aufstellung der Jahresrechnung in Übereinstimmung mit den gesetz-
lichen Vorschriften verantwortlich. Diese Verantwortung beinhaltet die Ausgestaltung, Im-
plementierung und Aufrechterhaltung eines internen Kontrollsystems mit Bezug auf die Auf-
stellung einer Jahresrechnung, die frei von wesentlichen falschen Angaben als Folge von 
Verstössen oder Irrtümern ist. Darüber hinaus ist das ASTRA für die Auswahl und die An-
wendung sachgemässer Rechnungslegungsmethoden sowie die Vornahme angemessener 
Schätzungen verantwortlich. 
 
Verantwortung der Revisionsstelle 

Unsere Verantwortung ist es, aufgrund unserer Prüfung ein Prüfungsurteil über die Jahres-
rechnung abzugeben. Wir haben unsere Prüfung in Übereinstimmung mit dem schweizeri-
schen Gesetz und den Schweizer Prüfungsstandards vorgenommen. Nach diesen Stan-
dards haben wir die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass wir hinreichende Sicher-
heit gewinnen, ob die Jahresrechnung frei von wesentlichen falschen Angaben ist.  

Eine Prüfung beinhaltet die Durchführung von Prüfungshandlungen zur Erlangung von Prü-
fungsnachweisen für die in der Jahresrechnung enthaltenen Wertansätze und sonstigen An-
gaben. Die Auswahl der Prüfungshandlungen liegt im pflichtgemässen Ermessen des Prü-
fers. Dies schliesst eine Beurteilung der Risiken wesentlicher falscher Angaben in der Jah-
resrechnung als Folge von Verstössen oder Irrtümern ein. Bei der Beurteilung dieser Risiken 
berücksichtigt der Prüfer das interne Kontrollsystem, soweit es für die Aufstellung der Jah-
resrechnung von Bedeutung ist, um die den Umständen entsprechenden Prüfungshandlun-
gen festzulegen, nicht aber um ein Prüfungsurteil über die Wirksamkeit des internen Kon-
trollsystems abzugeben. Die Prüfung umfasst zudem die Beurteilung der Angemessenheit 
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der angewandten Rechnungslegungsmethoden, der Plausibilität der vorgenommenen 
Schätzungen sowie eine Würdigung der Gesamtdarstellung der Jahresrechnung. Wir sind 
der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise eine ausreichende und an-
gemessene Grundlage für unser Prüfungsurteil bilden. 
 
Prüfungsurteil 

Nach unserer Beurteilung entspricht die Jahresrechnung für das am 31. Dezember 2020 
abgeschlossene Geschäftsjahr den gesetzlichen Vorschriften. Wir empfehlen, die vorlie-
gende Jahresrechnung des NAF zu genehmigen.  

 
Berichterstattung aufgrund weiterer Anforderungen 

Die Eidg. Finanzkontrolle ist gestützt auf das Finanzkontrollgesetz (SR 614.0) unabhängig 
und es liegen keine mit ihrer Unabhängigkeit nicht vereinbaren Sachverhalte vor. 

In Übereinstimmung mit dem Finanzkontrollgesetz und dem Schweizer Prüfungsstan- 
dard 890 bestätigen wir, dass ein gemäss den Vorgaben des ASTRA ausgestaltetes inter-
nes Kontrollsystem für die Aufstellung der Jahresrechnung existiert. 
 
 
Bern, den 7. April 2021 
 
EIDGENÖSSISCHE FINANZKONTROLLE 
 

                                                              
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beilagen 
Jahresrechnung, bestehend aus Bilanz per 31. Dezember 2020, Erfolgsrechnung sowie In-
vestitionsrechnung 
 


